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Je nach Leistungsgruppe sollen 
geeignete Kriterien der Prozess-
und Ergebnisqualität die Höhe 
des Vorhalteanteils beeinflussen 
und damit gute Qualität fördern. 
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Qualität

... entsteht in einer Einrichtung

... kann nicht in Einrichtungen hineingeprüft werden
… sollte durch Anreize gefördert werden
... sollte gemessen, verglichen und transparent gemacht werden
... sollte zur Steuerung genutzt werden



Die Qualität muss in jeder Gesundheitseinrichtung gut sein. 

Wer eine Leistung anbietet / anbieten darf, sollte sie gut erbringen.

Eine Voraussetzung: geeignete Strukturen
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Qualitätsvorgaben für Leistungsgruppen



Erste Phase
evidenz- und prioritätengeleitet qualitätsentscheidende und investitionsintensive Mindestqualitätsvorgaben 
definieren

Zweite Phase
• erste Phase evaluieren
• „weitere Qualitätsvorgaben“ definieren, die nicht zum Leistungsausschluss führen (z.B. Prozessstandards)
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• Gegebenheiten und Rahmenbedingungen berücksichtigen
• verhältnismäßig gestalten
• Ausnahmetatbestände wie Personalmangel am Arbeitsmarkt berücksichtigen
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§ 135e Mindestanforderungen an die Qualität der Krankenhausbehandlung 

Die Qualitätskriterien sollen den aktuellen Stand der 
medizinisch wissenschaftlichen Erkenntnisse 
berücksichtigen und zu einer leitliniengerechten Behandlung 
beitragen. 

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, ... durch Rechtsverordnung festzulegen und 
weiterzuentwickeln: 

1. Leistungsgruppen und Qualitätskriterien,
2. Regelungen zur Zulässigkeit der Einhaltung der Qualitätskriterien in Kooperationen und Verbünden, 
3. Regelungen, für welche Leistungsgruppen in Einzelfällen zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Versorgung von den Qualitätskriterien abgewichen werden kann und für welche Leistungsgruppen dies 
ausgeschlossen ist
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§ 135e Mindestanforderungen an die Qualität der Krankenhausbehandlung 

BMG richtet einen Ausschuss – geleitet von Bund und Ländern -
ein, um die Inhalte der Rechtsverordnung weiterzuentwickeln. 

• zunächst Einholung Vorschlag der AWMF, 
• Unterstützung durch InEK und BfArM,
• Beratung durch GKV-SV, DKG, BÄK und Pflegevertreter 

(in gleicher Zahl)

Bis dahin gelten Qualitätskriterien NRW.
(https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/uebersichtstabelle_
ueber_die_qualitaetskriterien.pdf)
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Das größte Risiko?

X
Viele PatientInnen bekommen 100% Qualität

Einige PatientInnen 
bekommen keine

Versorgung

Qualitätsvorgaben realitätsnah gestalten!
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Mindestmengen



Mindestmengen

 können im Rahmen einer Konvergenzphase eine wichtige und wirksame Rolle dabei spielen, die 
Steuerung von Patientenströmen zu unterstützen

 könnten nach Zuweisung von Leistungsmengen ihren Sinn verlieren 
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Weiterentwicklung 
datengestützte Qualitätssicherung



Datengestützte Qualitätssicherung

 mit ohnehin vorhandenen Daten ein Qualitäts- und Versorgungsmonitoring aufbauen

 Zusätzliche Datenerhebung bei stabil unauffälligen Einrichtungen aussetzen
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...Datengestützte Qualitätssicherung
Zweiklang aus statistischen Ergebnissen und Expertenbewertung erhalten 
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https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9923/2023-11-01_PlanQI-RL_Bericht-Paragraf-17_EJ-2022_Anlage-1.pdf

Zusammenspiel von Risikoadjustierung und 
fachlicher Bewertung ist unabdingbar.



Datengestützte Qualitätssicherung

zeitnah um PREM und PROM erweitern
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Die Weiterentwicklung umfasst auch Möglichkeiten 
für eine vertiefte Ursachenanalyse von 
Einzelergebnissen und wo sinnvoll und erforderlich 
auch im Hinblick auf die Systemebene ..., sowie 
abgestuft nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Möglichkeiten zur 
Durchführung von qualitätsverbessernden 
Maßnahmen, ggf. auf Systemebene ... 
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...Datengestützte Qualitätssicherung
Vertiefte Ursachenanalyse durch Audits auf Systemebene entwickeln (harmonisiert mit QM-RL)
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Verknüpfung 
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung



QM-RL des G-BA in einen klaren, branchenspezifischen Anforderungskatalog überführen
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Um Instrumente, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Verbesserung der medizinischen Kernleistung haben, 
ergänzen.

Umgang mit
• Kennzahlen bzw. deren Ergebnissen,
• systematischer Einführung und Umsetzung von evidenzbasierter Medizin und Pflege,
• professioneller Analyse von komplikationsbehafteten Behandlungsfällen und SEVer-Events,
• Beteiligung an Peer Review-Verfahren,
• systematischem Prozess- und Projektmanagement,
• Shared Decision Making, Patientenverfügungen und medizinischer Ethik,
• Aus-, Fort- und Weiterbildung aller an der Behandlung unmittelbar beteiligter Berufsgruppen,
• der Vorhaltung von qualifiziertem Personal für Qualitätssicherung und -management sowie klinischem 

Risikomanagement

20.11.2023 24© Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg



Transparenz

https://www.youtube.com/watch?v=EzfATmOoYfU



Transparenz
Anfangen!
Versorgungstransparenz durch Entwicklung Qualitäts- und 
Versorgungsmonitoring auf Makro-, Meso- und Mikroebene 
fördern
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/bundestag-beschliesst-
krankenhaustransparenzgesetz#:~:text=B%C3%BCrgerinnen%20und%20B%C3%BCrger%20bekommen%20einen,durch%20Transparenz%20(Krankenhaustranzparenz
gesetz)%20beschlossen.

Die Bevölkerung soll dauerhaft, verständlich und 
barrierefrei erkennen, welches Krankenhaus 
ihnen welche Leistungen mit welcher Qualität 
anbietet.
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aussagekräftige Qualitätssiegel 
und Zertifikate

personelle Ausstattung im 
Verhältnis zum 

Leistungsumfang

patientenrelevanten Ergebnisse 
aus den Maßnahmen zur 

datengestützten 
einrichtungsübergreifenden 

Qualitätssicherung
auch in zusammengefasster Form

zugeordnete Versorgungsstufe

Fallzahlen und Erfüllung von 
Mindestmengen

Stufe der Notfallversorgung

Portal

Was kommt rein? (nach § 135d  Transparenz der Krankenhausbehandlung )

https://www.microsoft.com/de-de/store/configure/Surface-Laptop-3/8VFGGH1R94TM


Level 1i oder vernetzte Gesundheitseinrichtungen
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Notwendig: regionale Vernetzung  
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Zertifikate für Gesundheitsregionen und Versorgungsnetzwerke

durch Anreize fördern

Anforderungen:
• für arbeitsteilige Versorgung geplante Behandlungsabläufe und sektorunabhängige bzw. -übergreifende 

klinische Pfaden entwickeln
• Datentransparenz im Netzwerk
• Etablierung von Indikationsboards für ausgewählte Fallkonstellationen
• Durchführung von Peer Reviews und gemeinsame regionale Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen
• gegenseitige Unterstützung bei der Etablierung innovativer und leitliniengerechter 

Behandlungsmethoden
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Qualitätsabhängige Vergütung

Anreize, die für mehr Qualität sorgen könnten.
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Wird Qualität endlich ein entscheidender Faktor in der 
Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung? 





35


	Die Krankenhausreform: �Vorschläge der Regierungskommission��Mehr Anreize für gute Qualität und Transparenz �Was wird kommen?
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35

